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Gemeinde Göhlen erhält eigenes Wappen  

Die Gemeinde Göhlen im Landkreis Ludwigslust-Parchim 

erhält ein eigenes Wappen. Den Wappenrief hat das Innen-

ministerium versandt. „Wappen sind wie kaum ein anderes 

Zeichen geeignet, Wertvorstellungen und Heimatverbun-

denheit zu fördern“, sagt Landesinnenminister Christian Pe-

gel und weiter: 

„Ich freue mich sehr dem Wunsch der Gemeinde nachzu-

kommen, die durch ein eigenes Wappen Interesse daran 

zeigt, die eigenen Traditionen zu bewahren.“ 

Das Wappen wird im Wappenbrief wie folgt beschrieben: 

In Gold geteilt durch einen blauen linken Wellenbalken vorn 

ein runder roter Rennofen mit goldener Öffnung und beglei-

tet von sechs roten Flammen, hinten eine linksgerichtete 

rote Kirche mit vier goldenen Fenstern im Schiff und einem 

goldenen Fenster im Turm. 

Die Gemeinde kann das Wappen künftig unter anderem im 

Siegel, Briefkopf und auf Amtsschildern führen. Die endgül-

tige Verwendung des Wappens legt jede Gemeinde selbst-

ständig fest.  

Hintergrund 

Aktuell sind in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 724 

Gemeinden und den kreisfreien Städten Schwerin und 

Rostock 393 Wappen in die Wappenrolle des Landes ein-

getragen. 

Schon in der DDR gab es die Möglichkeit, ein Wappen als 

Hoheitszeichen zu beantragen. Nach 1990 nahmen die An-

träge deutlich zu. Grund dafür war die Neufassung der 
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Kommunalverfassung, wodurch auch das kommunale 

Wappen- und Flaggenwesen erneuert wurde.  

Das Verfahren für die Annahme eines Wappens ist in der 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums über die Genehmi-

gung kommunaler Wappen und Flaggen beschrieben, die 

Sie auf der Webseite des Ministeriums herunterladen kön-

nen: https://www.regierung-mv.de/Landesregie-

rung/im/Kommunales/Hoheitszeichen/  
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